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(54) SCHNEIDEMASCHINE MIT WIEGEVORRICHTUNG

(57) Es wird eine Schneidemaschine (1) zum Abtren-
nen von Scheiben von strangförmigen Lebensmitteln mit
einer Wiegevorrichtung (2) vorgeschlagen. Die Schnei-
demaschine weist ein Maschinengehäuse (11) auf, wel-
ches ein motorisch angetriebenes Schneidmesser (16)
und eine Wiegevorrichtung (2) umfasst. Die Wiegevor-

richtung weist eine in einem Ablagebereich (13) ange-
ordnete Lastplatte (22) zum Ablegen von abgetrennten
Scheiben auf. Die Wägezelle (21) ist zusammen mit der
Lastplatte (22) relativ zu dem Maschinengehäuse (11)
verfahrbar, sodass ein zweidimensionales oder dreidi-
mensionales Ablagebild ermöglicht wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schneidemaschine
mit Wiegevorrichtung.
[0002] Aus der EP 0 216 754 B1 ist eine solche Schnei-
demaschine mit Wiegevorrichtung bekannt. Diese
Schneidemaschine weist im Ablagebereich einen Träger
auf, an dem eine Wägezelle verschiebbar gelagert ist.
Die Wägezelle trägt ein Ablagetablett, wobei die von der
Schneidemaschine geschnittenen Scheiben auf diesem
Ablagetablett abgelegt werden. Über einen Antriebsmo-
tor kann das Ablagetablett verfahren werden, um das
Schneidgut zu schindeln. Das elektrische Signal der Wä-
gezelle wird über eine flexible Leitung in das Maschinen-
gehäuse geführt. Nachteilig ist bei dieser Konstruktion,
dass die flexible Leitung beschädigt oder unabsichtlich
gequetscht werden kann und dadurch das Messergebnis
der Wägezelle möglicherweise negativ beeinflusst wird.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Schneidemaschine für Lebensmittel mit einer Wiegevor-
richtung zu schaffen, die robust aufgebaut ist und vor-
zugsweise eine geringe Bauhöhe aufweist.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einer
Schneidemaschine gemäß den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst.
[0005] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
Wiegevorrichtung über eine Trägervorrichtung, welche
zumindest einen Träger umfasst, mit dem Maschinenge-
häuse verschiebbar verbunden ist. Die Trägervorrich-
tung umfasst einen Träger, der die Wiegevorrichtung hal-
tert. Die Trägervorrichtung kann auch mehrere einzelne
Träger umfassen, beispielsweise zwei Träger oder drei
Träger, um die Wiegevorrichtung zu haltern. Des Weite-
ren ist vorgesehen, dass die Wiegevorrichtung eine An-
zeigeeinheit zur Anzeige von durch die Wägezelle ge-
messenen Gewichtswerten umfasst. Die Anzeigeeinheit
ist mit der Wiegevorrichtung fest verbunden und ist zu-
sammen mit der Wiegevorrichtung verschiebbar und ihre
Position ist relativ zur Wägezelle konstant. In anderen
Worten ist die Position der Anzeigeeinheit relativ zur Wä-
gezelle unabhängig von der Position der Wiegevorrich-
tung relativ zum Maschinengehäuse. Das hat den Vorteil,
dass beim Verschieben der Wiegevorrichtung keine me-
chanische Belastung für ein Kabel entsteht, das die Wä-
gezelle mit der Anzeigeeinheit verbindet, da sich der Ab-
stand zwischen Wägezelle und Anzeigeeinheit nicht än-
dert.
[0006] Es ist vorgesehen, dass die Anzeigeeinheit un-
terhalb einer Lastplatte angeordnet ist.
[0007] Es ist vorgesehen, dass zumindest ein Träger
der Trägervorrichtung einen Aufnahmeraum aufweist. In
dem Aufnahmeraum ist eine elektrische Kabelverbin-
dung zur Stromversorgung der Wägevorrichtung ausge-
führt. Vorzugsweise umgreift die Wand des Trägers die
Kabelverbindung vollständig oder zumindest zu einem
großen Teil des Querschnitts, vorzugsweise C-förmig
oder U-förmig.
[0008] Die Schneidemaschine ist zum Abtrennen von

Scheiben von strangförmigen Lebensmitteln vorgese-
hen. Sie weist ein Maschinengehäuse auf, welches einen
Antriebsmotor und ein von dem Antriebsmotor angetrie-
benes rotierendes Schneidmesser haltert. In dem Be-
reich des Schneidmessers, d. h. dem Schneidmesser
räumlich zugeordnet, ist ein Ablagebereich mit einer in
dem Ablagebereich angeordneten Wiegevorrichtung
vorgesehen. Die Wiegevorrichtung umfasst eine Wäge-
zelle und eine mit der Wägezelle verbundene Lastplatte
zum Ablegen von abgetrennten Scheiben. Die Schnei-
demaschine umfasst einen in dem Ablagebereich ange-
ordneten Kettenrahmen, der die abgetrennten Scheiben
in Querrichtung transportiert. Ein Abschläger legt die
Scheiben auf der Lastplatte ab. Die Wiegevorrichtung
umfasst ferner die Anzeigeeinheit zum Anzeigen der ge-
messenen Gewichtswerte. Die Wiegevorrichtung und
damit auch die Anzeigeeinheit ist relativ zu dem Maschi-
nengehäuse verstellbar und/oder verschiebbar gelagert.
Vorzugsweise kann die Wiegevorrichtung motorisch an-
getrieben relativ zu dem Maschinengehäuse bewegt
werden, um mit den Scheiben des Schneidguts zweidi-
mensionale oder dreidimensionale Ablagebilder zu le-
gen.
[0009] Vorzugsweise können die Träger der Träger-
vorrichtung motorisch angetrieben linear aus dem Ma-
schinengehäuse herausgeschoben oder in das Maschi-
nengehäuse hineingezogen werden. Zusammen mit ei-
nem in dem Ablagebereich angeordneten Kettenrah-
men, der die abgetrennten Scheiben des Schneidguts in
Querrichtung transportiert, ist es möglich, zweidimensi-
onale oder dreidimensionale Ablagebilder zu legen. Über
die Wiegevorrichtung kann das Gewicht der abgeschnit-
tenen Scheiben bestimmt und angezeigt werden und so
ein gewünschtes Zielgewicht einer Portion des geschnit-
tenen Schneidguts exakt bestimmt werden.
[0010] In einer Ausgestaltung ist vorzugsweise vorge-
sehen, dass die Wiegevorrichtung an der Trägervorrich-
tung relativ zu dem Maschinengehäuse verschiebbar ge-
lagert ist.
[0011] Um eine kompakte Bauform zu erhalten, kann
vorgesehen sein, dass die Wägezelle der Wiegevorrich-
tung seitlich neben dem Maschinengehäuse angeordnet
ist. Beispielsweise kann die Wägezelle an einer Stirnsei-
te oder einer Stirnfläche des Maschinengehäuses ange-
ordnet sein. Dadurch wird eine geringere Bauhöhe er-
zielt, da durch diese Anordnung der Wägezelle keine zu-
sätzliche Bauhöhe benötigt wird.
[0012] Um in einer konstruktiven Ausgestaltung eine
mechanisch stabile Lagerung der Wiegevorrichtung zu
erreichen, kann vorgesehen sein, dass der zumindest
eine Träger eine Wand des Maschinengehäuses durch-
greift, wobei vorzugsweise vorgesehen ist, dass die
Wand ein Gleitlager für den zumindest einen Träger auf-
weist. Dabei kann der zumindest eine Träger in das Ma-
schinengehäuse einschiebbar und/oder ausziehbar
sein.
[0013] Um die Schneidemaschine gegen mechani-
sche Einflüsse sowie gegen Verschmutzung resistent
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auszubilden, kann vorgesehen sein, dass das in einer
Wand des Maschinengehäuses angeordnete Gleitlager
eine Dichtung, insbesondere eine Gleitdichtung, auf-
weist. Das Gleitlager kann eine in das Gleitlager inte-
grierte Dichtung aufweisen. Beispielsweise kann das
Gleitlager als eine Kunststoffbuchse ausgebildet sein,
welche eine geringe Toleranz aufweist und den Träger
spielfrei umfasst und so eine Dichtung zwischen dem
Träger und dem Gleitlager herstellt.
[0014] In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein,
dass die Wägezelle als analoge Wägezelle ausgebildet
ist und die Kabelverbindung zur Übertragung von Ge-
wichtsdaten ein analoges Messsignal zur Anzeigeeinheit
überträgt. In einer Ausgestaltung kann vorzugsweise
vorgesehen sein, dass die Kabelverbindung zur Übertra-
gung von Gewichtsdaten ein digitales Signal zur Anzei-
geeinheit überträgt. Die Wägezelle kann beispielsweise
als eine Wägezelle mit DMS bzw. Dehnungsmessstrei-
fen ausgebildet sein. Die DMS-Sensoren sind vorzugs-
weise als Wheatstonesche Brücke verschaltet. Das
Messsignal der Dehnungsmessstreifen kann dann über
ein Widerstandsnetzwerk geführt und an die Kabelver-
bindung angeschlossen werden. Das Widerstandsnetz-
werk dient zum Abgleich der Wheatstoneschen Brücke.
Es kann einen oder mehrere temperaturabhängige Wi-
derstände aufweisen, die eine Temperaturabhängigkeit
des Messsignals kompensieren. Weiter kann vorgese-
hen sein, dass die Messzelle einen Temperatursensor
aufweist, dessen Signal über die Kabelverbindung zur
Übertragung von Gewichtsdaten, vorzugsweise über ei-
nen separaten Leiter der Kabelverbindung zur Übertra-
gung von Gewichtsdaten, übertragen wird und in der An-
zeigeeinheit zum Temperaturabgleich des Messsignals
verwendet wird.
[0015] In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein,
dass die Anzeigeeinheit mindestens ein Bedienelement
zum Steuern der Anzeigeeinheit umfasst. In einer Aus-
gestaltung kann vorgesehen sein, dass ein Bedienele-
ment der Anzeigeeinheit zur Eingabe eines Mindestge-
wichts ausgestaltet ist. In einer Ausgestaltung kann vor-
gesehen sein, dass das Mindestgewicht zum Beispiel
über mehrfaches Drücken eines ersten Bedienelements
schrittweise erhöht wird, zum Beispiel jeweils plus 50
Gramm bei jedem Tastendruck und durch mehrfaches
Drücken eines zweiten Bedienelements schrittweise ver-
ringert wird, zum Beispiel jeweils minus 50 Gramm bei
jedem Tastendruck.
[0016] In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein,
dass ein Bedienelement der Anzeigeeinheit eine Steu-
ervorrichtung der Schneidemaschine, die vorzugsweise
im Maschinengehäuse oder am Motorturm der Schnei-
demaschine angebracht ist, veranlasst, den Schneidvor-
gang zu beginnen.
[0017] In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein,
dass die Anzeigeeinheit eine Vergleichseinheit umfasst.
Die Vergleichseinheit vergleicht den aktuellen Gewichts-
wert mit dem eingegebenen Mindestgewicht. Wenn der
aktuelle Gewichtswert gleich oder größer ist als das ein-

gegebene Mindestgewicht veranlasst die Vergleichsein-
heit die Steuervorrichtung, den Schneidvorgang zu stop-
pen. Dies hat den Vorteil, dass die Schneidemaschine
vorab eingestellt werden kann, um ein Mindestgewicht
zu Schneiden. Dabei handelt es sich nicht um ein Ziel-
gewicht, das durch den Schneidvorgang möglichst exakt
erreicht werden soll, zum Beispiel exakt 100 Gramm, wo-
für auch die Scheibendicke gegebenenfalls automatisch
angepasst werden muss. Im Falle des Mindestgewichts
bleiben die Einstellungen der Schneidemaschine gleich,
das heißt die Scheibendicke wird nicht verändert. Ist je-
doch das Mindestgewicht erreicht, oder wurde es mit der
letzten Scheibe überschritten, wird der Schneidvorgang
automatisch gestoppt. Mit den Bedienelementen wie
oben beschrieben an der Anzeigeeinheit sind die einzi-
gen Daten die zwischen der Anzeigeeinheit und der Steu-
ervorrichtung kommuniziert werden müssen ein Start Si-
gnal und ein Stopp Signal. Somit kann auch weitestge-
hend auf Datenkommunikation zwischen Anzeigeeinheit
und Steuervorrichtung verzichtet werden. Für den Fall
dass der Schneidvorgang durch einen Schalter am Mo-
torstrom gestartet wird, muss die Anzeigeeinheit nicht
explizit über den gestarteten Schneidvorgang über eine
Datenleitung informiert werden. Die Wiegevorrichtung
erfasst einfach das Gewicht der geschnittenen Schrei-
ben und bei Erreichen oder Überschreiten des Mindest-
gewichts wird veranlasst, den Schneidvorgang zu stop-
pen. Eine Übertragung des Gewichtswerts von der An-
zeigeeinheit an die Steuereinheit ist nicht notwendig.
[0018] Um in einer Ausgestaltung eine einfache Her-
stellung bzw. im Reparaturfall einen einfachen Aus-
tausch der Wägezelle zu ermöglichen, kann vorgesehen
sein, dass die Wägezelle eine lösbare Steckverbindung
zum Anschluss eines Kabels der Kabelverbindung zur
Übertragung von Gewichtsdaten aufweist. Die Steckver-
bindung kann beispielsweise als wasserdichter Stecker
ausgebildet sein oder eine wasserdichte PG-Verschrau-
bung aufweisen.
[0019] Um einen mechanisch stabilen Halt der Wiege-
vorrichtung zu erhalten, kann vorgesehen sein, dass das
Maschinengehäuse einen ersten Träger und einen zwei-
ten Träger zum Haltern der Wiegevorrichtung aufweist.
Die beiden Träger sind insbesondere voneinander be-
abstandet und ermöglichen so eine Lagerung der Wä-
gezelle, die gegenüber Seitenkräften oder störenden
Momenten unempfindlich ist.
[0020] Um eine gute Momentenabstützung der Wäge-
vorrichtung zu erreichen kann in einer Ausgestaltung vor-
gesehen sein, dass die Trägervorrichtung eine über eine
Laufrolle an dem Maschinengehäuse abgestützte Mo-
mentenabstützung aufweist.
[0021] Die Momentenabstützung kann als quer zu ei-
nem Träger verlaufende Strebe ausgebildet sein, deren
Ende sich über eine Laufrolle an einer Lauffläche des
Maschinengehäuses abdeckt. Die Laufrolle kann entwe-
der am Maschinengehäuse gelagert, d. h. gehäusefest
gelagert sein, oder an der Strebe gelagert sein.
[0022] In einer Ausgestaltung ist vorzugsweise vorge-
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sehen, dass das Maschinengehäuse einen Bauraum zur
Aufnahme einer Antriebsvorrichtung aufweist, und die
Antriebsvorrichtung einen Träger und/oder alle Träger in
das Maschinengehäuse einzieht oder aus dem Maschi-
nengehäuse herausschiebt. Die Antriebsvorrichtung
kann einen Schrittmotor oder einen Servermotor aufwei-
sen, der eine passgenaue Justierung der Träger ermög-
licht. Dadurch wird beispielsweise ein besonders präzi-
ses Ablegebild der von der Schneidemaschine abge-
trennten Lebensmittelscheiben ermöglicht.
[0023] Es kann vorgesehen sein, dass die Antriebs-
vorrichtung den ersten Träger und/oder den zweiten Trä-
ger antreibt. Indem die Antriebsvorrichtung beide Träger
antreibt, kann beispielsweise auch schweres Schneidgut
oder große Mengen an Schneidgut problemlos gehand-
habt werden. Wenn die Antriebsvorrichtung nur einen
Träger antreibt und beispielsweise der zweite Träger pa-
rallel mitgeführt wird, so ermöglicht dies eine kosten-
günstige Herstellung, die für kleinere Schneidemaschi-
nen geeignet ist.
[0024] Um eine einfache Reinigung der Schneidema-
schine zu ermöglichen, kann vorgesehen sein, dass die
Lastplatte werkzeuglos von der Wägezelle abnehmbar
ausgebildet ist. Die Lastplatte ist insbesondere aus ei-
nem Metall, beispielsweise Aluminium oder einem Stahl-
blech ausgebildet. Im praktischen Schneidebetrieb wird
die Lastplatte durch das Schneidgut verschmutzt und
muss deshalb öfters gereinigt werden. Dazu kann die
Lastplatte werkzeuglos von der Wiegevorrichtung abge-
nommen und gereinigt werden. Nach dem Reinigungs-
vorgang kann die Reinigungsplatte dann wieder werk-
zeuglos mit der Wiegevorrichtung verbunden werden
und ist bereit für den nächsten Schneidvorgang.
[0025] Um ein ästhetisch ansprechendes Ablagebild
zu erzielen, kann vorgesehen sein, dass die Schneide-
maschine eine Steuervorrichtung zur Steuerung der An-
triebsvorrichtung aufweist, wobei die Steuervorrichtung
die Antriebsvorrichtung zum Ablegen von zweidimensi-
onalen oder dreidimensionalen Ablagefiguren ansteuert.
Als Ablagefiguren kann beispielsweise über die Steuer-
vorrichtung eingestellt werden, ob die abgetrennten Le-
bensmittelscheiben als Kreis oder als Stapel oder als El-
lipse abgelegt werden. Je nach Einstellung oder Pro-
grammierung der Steuervorrichtung können sich die ein-
zelnen Scheiben der Ablagefiguren auch teilweise über-
lappen, sodass geschindelte oder teilweise gestapelte
Ablagefiguren möglich sind. Die Steuervorrichtung wird
durch eine Eingabevorrichtung durch einen Benutzer
programmiert um die gewünschten Ablagefiguren einzu-
stellen. Die Eingabevorrichtung kann zum Beispiel am
Maschinengehäuse oder am Motorturm der Schneide-
maschine angebracht sein.
[0026] Eine Anwendung der erfindungsgemäßen
Schneidemaschine kann insbesondere im Frischever-
kauf oder in der industriellen Verarbeitung von Lebens-
mitteln erfolgen. Beispielsweise kann die Schneidema-
schine bei der Verarbeitung oder im Verkauf von Wurst-
produkten oder Käseprodukten eingesetzt werden.

[0027] Weitere Ausführungen und Beispiele der Erfin-
dung sind in den Figuren gezeigt und nachstehend be-
schrieben.
[0028] Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer erfin-
dungsgemäßen Schneidemaschine;

Fig. 2 eine schematische Ansicht der Schneidema-
schine aus der Sicht eines Bedieners;

Fig. 3 eine schematische Darstellung der Wiegevor-
richtung aus Fig. 2;

Fig. 4 eine vergrößerte Seitenansicht der Wiegevor-
richtung;

Fig. 5 eine Schnittdarstellung durch das Maschinen-
gehäuse der Schneidemaschine.

[0029] Die in den Figuren 1 bis 5 dargestellte Schnei-
demaschine 1 weist ein Maschinengehäuse 11 auf, wel-
ches eine im Wesentlichen quadratische Basis und einen
nach oben auskragenden Antriebsturm 12 umfasst. In
dem Antriebsturm 12 ist ein nicht dargestellter Antriebs-
motor aufgenommen. Der Antriebsmotor treibt ein kreis-
förmig rotierendes Schneidmesser 16 an, das in einer
Schneidebene A, die in Fig. 2 dargestellt ist, rotiert. Das
Maschinengehäuse ist stabil ausgeführt und ist in einer
Ausführungsform aus einer Aluminiumlegierung in einem
Gussverfahren hergestellt.
[0030] Die Schneide des Schneidmessers 16 ist durch
einen Messerschutzring 17 abgedeckt. Der Messer-
schutzring 17 umgreift die Schneide des Schneidmes-
sers C-förmig. In dem vorderen Bereich der Schneide
des Schneidmessers 16 ist eine Anschlagplatte 18 an-
geordnet, die in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt ist. Aus Fig.
2 ist ersichtlich, dass die Anschlagplatte 18 parallel zu
der Schneidebene A verläuft. Die Anschlagplatte 18 kann
seitlich verstellt werden, um die Dicke der abgetrennten
Lebensmittelscheiben einzustellen. Die zu schneiden-
den Lebensmittel werden auf einen Schlitten 19 aufge-
legt, der parallel zu der Schneidebene verfahrbar ist. Der
Schlitten 19 kann manuell oder über einen motorischen
Schlittenantrieb angetrieben verfahrbar sein.
[0031] Weiter umfasst das Maschinengehäuse 11 ei-
nen in einem Ablagebereich 13 angeordneten Ketten-
rahmen 14 und einen Abschläger 15, der von einem Ab-
schlägermotor 151 angetrieben wird. Die von einem
Schneidgut über das Schneidmesser 16 abgetrennten
Scheiben werden auf den Kettenrahmen 14 übertragen
und dort in Querrichtung transportiert. Der Abschläger
15 trennt dann die Scheiben von dem Kettenrahmen ab
und verbringt diese in den Ablagebereich 13 auf die Ober-
seite des Ablagetabletts 22 bzw. der Lastplatte 22, wie
beispielsweise in Fig. 1 dargestellt ist.
[0032] Das Ablagetablett 22 ist über eine Kupplungs-
vorrichtung 23 mit einer Wägezelle 21 verbunden. Die
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Wägezelle 21 ist, wie das Ablagetablett 22, Bestandteil
einer Wiegevorrichtung 2, die, wie in Fig. 1 ersichtlich,
an der vorderen Stirnseite des Maschinengehäuses 11
angeordnet ist. Die Wiegevorrichtung 2 ist über einen
oberen Träger 241 und einen unteren Träger 242 mit
dem Maschinengehäuse 11 verbunden. Diese beiden
Träger haltern ein Gehäuse 25, welches die Wägezelle
21 umschließt und gegen mechanische Einflüsse
schützt. Die Wiegevorrichtung 2 umfasst ferner eine An-
zeigeeinheit 4. Die Anzeigeeinheit 4 ist am Gehäuse 25,
das die Wägezelle 21 umschließt, angebracht. Die An-
zeigeeinheit 4 umfasst ein Anzeigedisplay 43, das dem
Benutzer zugewandt ist und auf dem die von der Wiege-
vorrichtung gemessenen Gewichtswerte angezeigt wer-
den. In einer Ausführungsform ist die Wiegevorrichtung
2 mit der Anzeigeeinheit 4 eichfähig. Die Anzeigeeinheit
4 umfasst ferner mindestens ein Bedienelement 41, 42
zur Bedienung der Anzeigeeinheit 4. Die Bedienelemen-
te 41, 42 sind ausgestaltet zum Ein-/Ausschalten der An-
zeigeeinheit 4 oder zum Einstellen der Einheit in der die
Gewichtswerte angezeigt werden. In einer Ausführungs-
form umfasst die Anzeigeeinheit weitere Bedienelemen-
te 41, 42, zum Beispiel zum Start des Schneidvorgangs
und zum Einstellen eines Mindestgewichts. Wird das Be-
dienelement 41, 42 betätigt wird eine Steuervorrichtung
der Schneidemaschine, die vorzugsweise im Maschi-
nengehäuse oder am Motorturm der Schneidemaschine
angebracht ist, veranlasst, den Schneidvorgang zu be-
ginnen. Die Anzeigeeinheit 4 umfasst eine Vergleichs-
einheit. Die Vergleichseinheit vergleicht den aktuellen
Gewichtswert mit dem eingegebenen Mindestgewicht.
Wenn der aktuelle Gewichtswert gleich oder größer ist
als das eingegebene Mindestgewicht veranlasst die Ver-
gleichseinheit die Steuervorrichtung, den Schneidvor-
gang zu stoppen. Dazu ist die Anzeigeeinheit 4 elektrisch
mit einer Steuereinheit 3 verbunden, um Start - Stopp -
Signale an die Steuereinheit 3 senden zu können. Ein
Start Signal veranlasst die Steuereinheit mit dem
Schneidvorgang zu beginnen. Ein Stopp - Signal veran-
lasst die Steuereinheit 3 den Schneidvorgang zu been-
den. Die Anzeigeeinheit 4 ist unterhalb der Lastplatte 22
angeordnet. Die Position der Anzeigeeinheit 4 und der
Wägezelle 21 bzw. des Gehäuses 25 der Wägezelle 21
ist relativ zueinander gleichbleibend, unabhängig davon
ob die Wiegevorrichtung 2 mit der Trägervorrichtung 24
horizontal bewegt wird. Aufgrund dessen wird eine Ka-
belverbindung zur Kommunikation von Gewichtsdaten
zwischen Wägezelle 21 und Anzeigeeinheit 4 nicht me-
chanisch beansprucht und die von der Kabelverbindung
zur Übertragung von Gewichtsdaten überbrückte Stre-
cke bleibt konstant.
[0033] Die Fig. 3 zeigt eine vergrößerte Darstellung
der Wiegeeinrichtung 2. Die Kupplungsvorrichtung 23 ist
im Lasteinleitungsbereich 21a der Wägezelle 21 ange-
ordnet. An der Oberseite der Kupplungseinrichtung 23
ist die Lastplatte 22 von dieser gehaltert. Die Kupplungs-
einrichtung 23 stellt eine, vorzugsweise die einzige Ab-
stützung der Lastplatte 22 dar, sodass die ganze Ge-

wichtskraft von auf die Lastplatte 22 aufgelegten
Schneidgütern direkt in den Lasteinleitungsbereich 21a
der Wägezelle 21 eingeleitet wird. Die Wägezelle 21
weist einen mittig angeordneten Schwächungsbereich
auf. In dem Schwächungsbereich sind DMS-Messstrei-
fen angeordnet, beispielsweise auf den Biegestab der
Wägezelle appliziert oder mit diesem verklebt. Diese
messen eine gewichtsbasierte Verformung der Wäge-
zelle 21 und liefern ein elektrisches Messsignal.
[0034] Der obere Träger 241 weist eine Momentenab-
stützung 27 auf. Diese Momentenabstützung 27 umfasst
eine quer zu dem Träger 241 verlaufende Strebe, deren
von dem Träger abgewandtes Ende sich über eine Lauf-
rolle 271 auf dem Maschinengehäuse 11 abstützt.
[0035] In der Seitendarstellung der Wiegeeinrichtung
2, welche in Fig. 4 gezeigt ist, ist zu erkennen, dass die
Wiegeeinrichtung 2 über den oberen Träger 241 mit dem
Maschinengehäuse 11 verbunden ist. Die Träger durch-
greifen die Wand des Maschinengehäuses 11, wobei am
Ort des Durchgriffs durch die Wand ein Gleitlager 111
angeordnet ist, welches zum einen ein Gleitlager für den
Träger ausbildet und zum anderen eine Gleitdichtung
aufweist, um den Durchbruch durch das Maschinenge-
häuse 11 abzudichten.
[0036] In der Darstellung in Fig. 4 ist im oberen Bereich
die Kupplungseinrichtung 23 gezeigt. Die Kupplungsein-
richtung 23 weist ein Schwenklager 231 auf, welches die
Lastplatte 22 schwenkbar lagert. Um die Lastplatte werk-
zeuglos abzunehmen, ist das Schwenklager 231 einsei-
tig geöffnet. Die Öffnung weist eine lichte Breite auf, die
geringer ist, als der Durchmesser des Schwenklagers
231. Die Lastplatte 22 weist eine Schwenkachse 232 auf,
die einen runden Querschnitt hat, der zwei seitliche Ein-
schnürungen aufweist. Diese seitlichen Einschnürungen
sind so bemessen, dass die Dicke der Schwenkachse
im Bereich der Einschnürung der lichten Breite der Öff-
nung des Schwenklagers entspricht. Daher kann die mit
der Lastplatte 22 verbundene Schwenkachse in einer be-
stimmten Schwenkstellung durch die Öffnung des
Schwenklagers 231 eingeführt bzw. entfernt werden. Die
Kontur des Schwenklagers 231 ist schlüssellochförmig
ausgestaltet, um ein werkzeugloses Einsetzen und/oder
Entfernen der Lastplatte 22 zu ermöglichen und die Last-
platte mechanisch stabil zu haltern.
[0037] Um die Lastplatte 22 von der Wiegeeinrichtung
abzunehmen, wird die Lastplatte 22 nach oben ver-
schwenkt, d.h. in eine vertikal verlaufende Position ver-
bracht. In dieser vertikal verlaufenden Position kann die
Lastplatte dann aus dem Schwenklager 231 ausgefädelt
und abgenommen werden. Zum Anbringen der Lastplat-
te wird diese wiederum in vertikaler Position in das
Schwenklager 231 eingefädelt, wozu dieses eine trich-
terförmige Einlaufschräge aufweist, um das Einfädeln zu
erleichtern. Nachdem die Schwenkachse 232 in dem
Schwenklager 231 aufgenommen ist, wird die Lastplatte
22 in eine waagerechte Position verschwenkt und da-
durch in dem Schwenklager 231 spielfrei fixiert.
[0038] Die Fig. 5 zeigt einen Schnitt durch das Maschi-
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nengehäuse 11 der Schneidemaschine 1. Das Maschi-
nengehäuse 11 weist in seinem Inneren einen Bauraum
11a auf, in dem eine mit einer Steuervorrichtung 3 ver-
bundene Antriebsvorrichtung 245 aufgenommen ist, um
die Wiegeeinrichtung 2 motorisch angetrieben zu ver-
stellen. Der Träger 241 weist in seinem Endbereich einen
Zahnabschnitt 244 auf, der mit dem Abtrieb 245a des
Antriebsmotors 245 kämmt. Wie in Fig. 5 durch den Dop-
pelpfeil angedeutet ist, ist die Wiegeeinrichtung 2 über
die Antriebsvorrichtung 245 verstellbar. D.h. die Wiege-
vorrichtung 2 kann um eine Strecke parallel zu dem Ma-
schinengehäuse ausgefahren oder in das Maschinenge-
häuse eingezogen werden. Die Steuervorrichtung 3
steuert den Antriebsmotor 245, der als Servomotor oder
Schrittmotor ausgebildet ist, um eine präzise Justierung
der Wiegevorrichtung 2 zu erhalten. Zusammen mit der
Wiegevorrichtung 2 wird auch die Lastplatte 22 verfah-
ren, sodass durch Verfahren der Wiegevorrichtung 2 ein
zweidimensionales oder dreidimensionales Ablagebild
der von der Schneidemaschine abgetrennten Lebens-
mittelscheiben zu erzielen ist.
[0039] Es ist auch vorgesehen, dass die Steuervorrich-
tung 3 zusätzlich den Kettenrahmen 14 steuert, um das
Maß der Querverschiebung der abgetrennten Lebens-
mittelscheiben festzulegen. Außerdem steuert die Steu-
ervorrichtung 3 den Abschläger 15, um die Ablage der
abgetrennten Lebensmittelscheiben möglichst präzise
zu ermöglichen.
[0040] Um eine Einstellung einer gewünschten Abla-
gefigur vorzunehmen, ist die Steuervorrichtung 3 mit ei-
ner Eingabevorrichtung verbunden, über die das ge-
wünschte Ablagebild einstellbar und/oder programmier-
bar ist. Die Eingabevorrichtung ist zum Beispiel am Ma-
schinengehäuse 11 oder am Motorturm 12 der Schnei-
demaschine 1 angebracht.
[0041] Wie aus Fig. 5 ersichtlich ist, sind die beiden
Träger 241 und 242 in horizontaler Richtung und in ver-
tikaler Richtung mit Abstand zueinander angeordnet.
Dieser Abstand der beiden Träger 241 und 242 ermög-
licht eine gute Momentenabstützung der Wiegevorrich-
tung 2, sodass diese auch bei Ecklasten oder ungleich-
mäßigen Belastungen sicher an dem Maschinengehäu-
se 11 gelagert ist und ein genaues Messergebnis ermög-
licht wird.

Patentansprüche

1. Schneidemaschine zum Abtrennen von Scheiben
von strangförmigen Lebensmitteln, mit einem Ma-
schinengehäuse (11), welches einen Antriebsmotor
und ein von dem Antriebsmotor angetriebenes rotie-
rendes Schneidmesser (16) haltert, wobei im Be-
reich des Schneidmessers ein Ablagebereich (13)
mit einer in dem Ablagebereich angeordneten Wie-
gevorrichtung (2) vorgesehen ist und die Wiegevor-
richtung (2) eine Wägezelle (21) und eine mit der
Wägezelle (21) verbundene Lastplatte (22) zum Ab-

legen von abgetrennten Scheiben umfasst, wobei
ein in dem Ablagebereich angeordneter Kettenrah-
men (14) die abgetrennten Scheiben in Querrichtung
transportiert und ein Abschläger (15) die Scheiben
auf der Lastplatte (22) ablegt, und die Wiegevorrich-
tung (2) relativ zu dem Maschinengehäuse (11) ver-
stellbar und/oder verschiebbar gelagert ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wiegevorrichtung (2) über eine Trägervor-
richtung (24) welche zumindest einen Träger (241,
242) umfasst mit dem Maschinengehäuse (11) ver-
schiebbar verbunden ist und dass die Wiegevorrich-
tung (2) eine Anzeigeeinheit (4) zur Anzeige von
durch die Wägezelle (21) gemessenen Gewichts-
werten umfasst.

2. Schneidemaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stromversorgung der Wiegevorrichtung (2)
über eine elektrische Kabelverbindung zur Strom-
versorgung ausgeführt ist, wobei die elektrische Ka-
belverbindung zur Stromversorgung in einem Auf-
nahmeraum des zumindest einen Trägers (241, 242)
geführt ist.

3. Schneidemaschine nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Position der Anzeigeeinheit (4) relativ zur
Wägezelle (21) unabhängig von der Position der
Wiegevorrichtung (2) relativ zum Maschinengehäu-
se (11) ist und die Anzeigeeinheit (4) relativ zur Last-
platte (22) tiefer angeordnet ist.

4. Schneidemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
3,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Kabelverbindung zur Übertragung von
Gewichtsdaten die Wägezelle (21) und die Anzeige-
einheit(4) verbindet, wobei die Kabelverbindung zur
Übertragung von Gewichtsdaten so ausgestaltet ist,
dass sie durch das Verschieben der Wiegevorrich-
tung (2) mechanisch nicht beansprucht wird.

5. Schneidemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zumindest eine Träger (241, 242) eine
Wand des Maschinengehäuses (11) durchgreift, wo-
bei vorzugsweise vorgesehen ist, dass die Wand ein
Gleitlager und/oder eine Dichtung (111) für den zu-
mindest einen Träger (241, 242) aufweist.

6. Schneidemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wiegevorrichtung (2) an der Trägervorrich-
tung (24) relativ zu dem Maschinengehäuse (11) ver-
schiebbar gelagert ist und vorzugsweise vorgese-
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hen ist, dass der zumindest eine Träger (241, 242)
in das Maschinengehäuse (11) einschiebbar
und/oder ausziehbar ist.

7. Schneidemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wägezelle (21) einen Analog-Digital Wand-
ler umfasst und die Kabelverbindung zur Übertra-
gung von Gewichtsdaten ein digitales Signal über-
trägt.

8. Schneidemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
7,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine zweite elektrische Kabelverbindung zur
Stromversorgung der Anzeigeeinheit (4) zwischen
der ersten elektrischen Kabelverbindung zur Strom-
versorgung und der Anzeigeeinheit (4) besteht.

9. Schneidemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anzeigeeinheit (4) ein Anzeigedisplay (43)
und mindestens ein Bedienelement (41, 42) um-
fasst, dass zum Steuern der Anzeigeeinheit (4) aus-
gestaltet ist.

10. Schneidemaschine nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Bedienelement (41, 42) der Anzeigeeinheit
(4) eine Steuervorrichtung (3) veranlasst, den
Schneidvorgang zu beginnen.

11. Schneidemaschine nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Bedienelement (41, 42) der Anzeigeeinheit
(4) zur Eingabe eines Mindestgewichts ausgestaltet
ist.

12. Schneidemaschine nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anzeigeeinheit (4) eine Vergleichseinheit
umfasst, die den aktuellen Gewichtswert mit dem
eingegebenen Mindestgewicht vergleicht, und dass
die Vergleichseinheit die Steuervorrichtung (3) ver-
anlasst, den Schneidvorgang zu stoppen, sobald der
aktuelle Gewichtswert gleich oder größer ist als das
eingegebene Mindestgewicht.

13. Schneidemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
12,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest einer der beiden Träger (241, 242)
über eine Laufrolle (271) durch eine Momentenab-
stütze (27) an dem Maschinengehäuse abgestützt
ist.

14. Schneidemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
13,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Maschinengehäuse (11) einen Bauraum
(11a) zur Aufnahme einer Antriebsvorrichtung (245)
aufweist, und die Antriebsvorrichtung (245) mit ei-
nem Träger antriebsverbunden ist und/oder mit allen
Trägern (241, 242) antriebsverbunden ist und den
oder die Träger angetrieben in das Maschinenge-
häuse (11) einzieht oder aus dem Maschinengehäu-
se herausschiebt.

15. Schneidemaschine nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schneidemaschine eine Steuervorrichtung
(3) zur Steuerung der Antriebsvorrichtung (245) auf-
weist, wobei die Steuervorrichtung (3) die Antriebs-
vorrichtung (245) zum Ablegen von zweidimensio-
nalen oder dreidimensionalen Ablagefiguren an-
steuert.
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